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Sperrfalle 10 haben sich gesenkt; der gezogene Haken
5 wird noch von der Schaufel 9 festgehalten. Wire
keine Ausbuchtung vorhanden, so konnte die Sperrfalle
10 sich nicht senken und wiirde daher beim Zuriick-
gehen des Hakeuns 5 in dic Rast 23 einfallen und so
den Schaft 16 oben behalten. — Das Messer 9 geht
nun beim Schwingen des Antriebshebels 1 mit dem
Haken 5 wieder zurick in die Stellung von Fig. 3.
Wihrend dieser Zeit hat sich der Musterkartenzylinder
wieder um ein Achtel gedreht, der Stift 13 ist beim
Ansatz y vorbeigegangen; die Zwischenplatine 22 und
die Sperrfalle 10 wurden dabei, ohne Einwirkung auf
den- Haken 5 noch einmal gehoben und haben sich
darauf mitsamt dem Haken 5 wieder gesenkt. Die
Schaufel 9 kann also beim weiteren Gang der Maschine
am Haken 5 vorbeigehen, sodass  der Schaft unten
bleibt, Wenn aber die Maschine ruckwérts gedreht
wird, z, B, zum Zuriickweben, so tritt der "Stift 13
wihrend des toten Ganges zwischen die Schaufel 9
und den Haken 5 wieder unter den Vorsprung y der
Zwischenplatine 22, sodass also der Haken 5 in den
Bereich der Schaufel 9 gebracht und der zuriickge-
kehrte Schaft in richtiger Folge wieder gehoben wird.

Wiren an der Zwischenplatine 22 nicht zwei
Vorspriinge mit dazwischenliegender Ausbuchtung vor-
handen, sondern wiirde der Stift 18 nur auf einen
einzigen Vorsprung der Zwischenplatine oder direkt
auf einen solchen der Sperrfalle 10 wirken, so wiirde
vor Beginn des Vorziehens des Hakens 5 bis zu dessen
Wiedereintreten in die Ruhestellung der Stift 13 sich
um zwei Achtel Zylinderdrehung von diesem einen
Vorsprung entfernt haben, sodass es nicht moglich
ware, dass derselbe beim Riickwirtsdrehen des Stubles
sofort wieder die Sperrfalle und damit den Haken 5 hebt.

~ Soll der Schaft 16 wihrend zweier oder mehrerer
Schussperioden in gehobener Stellung bleiben, so werden
auf den nichsten Musterkartenabschnitten weitere Stifte
hinter dem Stift 13 -eingesteckt, welche bei ausgezo-
gener Schaufel die Falle 10 in die Rast 23 von 4
bringen und so den Sehaft oben halten.

Mit 6 ist der zweite Haken der Platine bezeichnet,
der auf dem Anschlage 4 aufruht, mit 8 die zweite
Schaufel.

Die Patentnehmer haben sich neben der beschrie-
benen Einrichtung auch verschiedene andere Aus-
fithrungsformen schiitzen lassen; bei einer ist das Stiick
22 in zwei Teile geteilt, bei einer anderen sind die

Vorspringe und die Ausbuchtungen an der Falle 10 -

angebracht.

Schusswaéchter.
Von Georg Schwabe in Bielitz.

Durch die Anwendung dieses Schusswichters soll
ein zuverlissigeres Arbeiten erreicht werden als bei
den bekannten Gabelschusswichtern, -die ihre Bewegung
von der Lade aus erhalten. Dieser Gabelschusswéchter,
D. R.-P. Nr. 187,443, ist in der Mitte der Lade an-
geordnet, seinc Bewegung wird aber vom Schlaghebel
eingeleitet, und zwar wird die Gabel gehoben, wenn
der Schiitzenschlag erfolgt. '

Der Schlaghebel 1 (siehe die Abbildung)g tragt
einen Zapfen 2, der durch den Zug 3 mit,einem auf
der Lade 6 am DBolzen 5 drebbar gelagerten Winkel-
hebel 4 verbunden ist. Der zweite Arm dieses. Winkel-
hebels steht durch den Zug 7 mit dem Schieber 8 in
Verbindung, auf dem im Teile 9 -die Gabel 19§ be-
festigt ist. Wenn der Schlaghebel nach abwirts geht,
so wird daher die Gabel 19 gehoben. Da der Zapfen

alks

2 in die Mittelstellung der Lade fillt, so wird das
Heben und Senken der Schussgabel von der Laden-
bewegung nicht beeinflusst. Durch die Bewegung des
Schiebers 8 wird auch die mit ihm mittelst des Zuges
12 verbundene ‘und in einer Fithrung 11 am Brust-
baum befestigte Schiene soweit verschoben, dass ihre
Nase vor den am Brustbaume um den Zapfen 14
drehbaren Nasenhebel 13 gelangt. Ist nun kein Schuss
im Fache, so wird der Schieber 8 durch den Gabel-
tréiger . an seinem Rickwirtsgange gehindert und der
Hebel 13 bewirkt durch den Stosser 15 und den
Stosshebel 16 das Abstellen des Webstuhles. Der
Hebel 16 ist auf der Welle 17 befestigt, auf der auch
der Ausriicker seinen Angriffspunkt hat. Ist ein Schuss
im Fache, so kann der Schieber 8 bei der Aufwirts-
bewegung des Schlaghebels 1 ungehindert zuriickgehen
und die Schiene 10 gelangt mit dem Nasenhebel 13
nicht in Berthrung.

i

Kettenfadenwdchter.
Von Dr. Ing. D. Schatz in Zittau.

Dieser Kettenfadenwichter gehort zu jenen Appa-
raten dieser Art, bei denen Wichterplatinen auf me-
chanischem Wege die Abstellung des Webstuhles im
Falle ecines Fadenbruches einleiten. Der Patentnehmer;,
D. R.-P. Nr. 188,226 beabsichtigt, durch eine eigen-
artige Banart die Anwendung sehr diinner und leichter
Platinen zu ermoglichen. Er ordnet deshalb die Trag-
schiene b filr die Wichterplatinen a um Zapfen h dreh-
bar. An den Tragschienen sind durch Arme e f die
Schienen g befestigt. Sobald eine Platine g herab-
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fallt, wird sie von der am Hebel d befestigten, schwin-
genden Wichterschiene ¢ gegen die Schiene g gestossen,
wodurch die Triagerschicne ¢ ausschwingt und durch
Hebel oder Ketten die Bewegung auf die Abstell-
vorrichtung tibertrigt. -

Webstuhl zur Herstellung von Webwaren mit

‘geschweifter oder riischenartiger Kante.
Von Karl Weissbach in Schlettau.

*Bei dieser Vorrichtung wird ausser dem gewdhn-
lichen Regulator, der ‘das Abziehen der Ware besorgt,
noch ein zweiter Regulator beniitzt. Der zweite Re-
gulator hat ! die Aufgabe, die Randware, die also
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geschweift oder riischenartig ausfallen soll, abzuzichen.
Er besteht der Hauptsache nach aus zwei Walzen a,
die in dem Rahmen b tunlichst nahe am Webeblatte
d gelagert sind. Sie erhalten ihren Antrieb von jenen
Kettenfaden, -die den glatten Teil der Ware bilden.
Die dickeren Teile der Walzen a ziehen die Kanten-
fiden.

Handelsherichte.

Einfuhr von Seidenwaren nach ¥rankreich;
Toleranzgrenze bei der Ueberschreitung des
deklarierten CGlewichtgs. Eine Verordnung der

franzosischen Regierung verlangt bekanntlich, dass auf
den Ursprungszeugnissen  das Nettogewicht simtlicher
Stiicke aufgegeben werde., Bei der strengen Revision, die
an der Grenze vorgenommen wird, sind besonders im
letzten regnerischen Sommer von der franzdsischen Zoll-
behorde bei einzelnen Sendungen kleine Differenzen gegen-
iiber dem deklarierten Gewicht festgestellt worden.
Wéhrend die Zollimter nun ohne weiteres auf unlauteres
Vorgehen des Absenders schlossen, Zollbussen verhingten,
fir die Differenz den Generalzoll erhoben und sogar da-
mit drohten, die ganze Sendung mit dem Generalzoll zu
belegen, machten die Einfiihrer geltend, dass Seidenge-
webe, besonders in appretiertem Zustande, Feuchtigkeit

‘aufnehmen und infolgedessen in kiirzester Zeit eine Ge-

wichtszunahme erfahren.

Auf Wunsch der Interessenten hat das Eidgen.
Handelsdepartement in Paris Vorstellungen erhoben. Eine
Verfiigung des franzdsischen Handelsministeriums vom 16.
Mai 1900 hatte schon. bestimmt, dass Differenzen gegen-
tiber dem im Ursprungszeugnis aufgegebenen Gewicht nicht
berticksichtigt zu werden brauchen, sofern sie den hygro-
metrischen Eigenschaften der Seide zugeschrieben werden
miissen. Durch einen ‘Entscheid der Zolldirektion vom
28, November 1907 hat nuvmehr auch die bisher streitige
Frage der Fehlergrenze ibre Erledigung gefunden.

Die Zolldirektion hat an die franzésischen Zollimter
folgende Instruktion erlassen: Wenn das nachgewiesene
Gewicht, das im Ursprungszeugnis enthaltene, um nicht
mehr als 5 Proaz. iibersteigt, so darf die Ware zum
Minimaltarif eingelassen werden, sofern im iibrigen das
Ursprungszeugnis alle Erfordernisse in Bezug auf Form
und Inhalt erfiillt und fiir das Zollamt kein besonderer
Grund vorliegt, dessen Aechtheit in Zweifel zu ziehen.

Ist das nachgewiesene Gewicht geringer als das de-
klarierte, so wird unter den gleichen Bedingungen dariiber
hinweggesehen.  Ist der Unterschied nach oben oder
unten grosser als 5 Prozent gegeniiber dem im Urspruugs-
zeugnis aufgegebenen Gewicht, so berechtigt dies zu der
Annahme einer Unregelmissigkeit und die aus dem Ur-
sprungszeugnis abgeleiteten Rechte kdnnten nicht zur An-
wendung kommen. e

Das Entgegenkommen der  Zolldirektion macht eine
moglichst  genaue Wigung der einzelnen Stiicke nicht
iiberflissig, 'da ein Ueberschreiten der Fehlergrenze von
5 Prozent fiir den Ausfiihrer die grossten Unannehmlich-
keiten nach sich zieht.

Das Handelsabkommen zwischen Deutsch-

~land und den Vereinigten Staaten und die

schweizerischen Handelskammern. Dieses Ab-
kommen, das am 2, Mai letzten Jahres ‘zwischen beiden
Staaten abgeschlossen worden ist (vgl. ,Mitteilungen®
vom 15. Juni uond 15, Oktober 1907) sieht in Lit. F vor,
dass Zeugnisse, die von deutschen Handelskammern iiber
den Wert, der Ware ausgestellt werden, von den Zoll-
schitzern als taugliches Beweismaterial zuzulassen sind und
von diesen, zusammen mit andern beigebrachten Beweis-
mitteln, beriicksichtigt werden miissen. Die Regierung der
Vereinigten Staaten hat * die - den deutschen Handels-
kammern eingeriumte Befugnis sehr bald auech auf die
gleichartigen Institutionen Frankreichs, Englands, Oester-
reich-Ungarns und Italiens iibertragen und es hatte auch



	Kettenfadenwächter

